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10:00 Anmeldung, Kaffee 

 

10:15 Begrüßung 
BDir Westendarp, BAW Karlsruhe, Abteilung Bautechnik 

10:20 Grundsätze der Herstellung von Deckwerken für Binnenwasserstraßen 
BDir Dr.-Ing. Kayser, BAW Karlsruhe, Abteilung Geotechnik 

10:40 Neue Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Böschungs- und 
Sohlensicherungen, ZTV-W LB 210 
BDir Buchholz, Wasser- und Schifffahrtsamt Minden 

11:10 Qualitätssicherung für Geotextilien und Wasserbausteine nach europäi-
scher Normung 
Dipl.-Ing. Maisner, BAW Karlsruhe, Abteilung Bautechnik 

11:30 Umsetzung der Qualitätssicherung für Geotextilien in Planung, Ausschrei-
bung und Ausführung 
Dr.-Ing. Holfelder, BAW Karlsruhe, Abteilung Geotechnik 

11:45 Zur Anwendung der TLW 2003 und der DIN EN 13383 für Wasserbausteine 
BDir Dr.-Ing. Kayser, BAW Karlsruhe, Abteilung Geotechnik 

12:00 Mittagessen 

 

13:00 Erfahrungsbericht zur Herstellung loser Deckwerke in Schifffahrtskanälen 
am Beispiel der leer gelaufenen Haltung am DEK 
BR Rosenstein, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
LBDir Bartnik, Wasserstraßen-Neubauamt Datteln 

13:30 Umsetzung der Qualitätssicherung für Wasserbausteine in Planung, Aus-
schreibung und Ausführung 
Dipl.-Ing. Maisner, BAW Karlsruhe, Abteilung Bautechnik 

14:15 Kaffeepause 

 

14:45 Herstellung vergossener Deckwerke 
Dipl.-Ing. Trentmann, gewatech, Osnabrück  
 

15:15 Qualitätssicherung für die Herstellung vergossener Deckwerke 
Dr.-Ing. Holfelder, BAW Karlsruhe, Abteilung Geotechnik 

15:40 Abschlussdiskussion und Zusammenfassung 
Westendarp/Kayser, BAW Karlsruhe 

16:00 Ende 
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Grundsätze der Herstellung von Deckwerken für 
Binnenwasserstraßen 

Dr.-Ing. Jan Kayser, BAW  

Für die Sicherung der Ufer und ggf. der Sohlen an Wasserstraßen werden in den meis-
ten Fällen Deckwerke verwendet. Die Deckwerke haben die Aufgabe, das Ufer bzw. die 
Sohle gegen hydraulische und mechanische Einwirkungen zu schützen, die i. d. R. 
durch den Schiffsverkehr entstehen. Die wichtigsten Einwirkungen sind: 

• der Absunk des Wasserspiegels neben dem Schiff, 
• die energiereiche Heckquerwelle mit Wiederauffüllungsströmung, 
• Rückströmung neben und unter dem Schiff, 
• Propulsion durch den Antrieb oder das Bugstrahlruder des Schiffs, 
• direkte mechanische Einwirkung z. B. durch Schiffsanfahrung oder Ankerwurf und 
• bei Fließgewässern die natürliche Strömung. 

Die meisten Deckwerke in Deutschland bestehen aus einer Deckschicht mit losen Was-
serbausteinen, die auf einer Filterschicht liegt. Vorteil der Bauweise mit losen Wasser-
bausteinen ist die Flexibilität und die einfache Unterhaltung. Bei hoher hydraulischer 
Beanspruchung werden die Wasserbausteine mit einem zumeist hydraulisch gebunde-
nen Mörtel verklammert. Als Filterschicht sind Geotextilien oder Kornfilter einsetzbar. In 
ungedichteten Wasserstraßen verhindert die Filterschicht den Transport des anstehen-
den Bodens durch das Deckwerk in das Gewässer. Ist eine Dichtung der Wasserstraße 
erforderlich, so wird diese im Regelfall als 20 bis 30 cm dicke Tondichtung an der Un-
terseite in das Deckwerk integriert. Die Filterlage dient dann als Trenn- und Schutz-
schicht für die Dichtung. Auf die einzelnen Komponenten Wasserbausteine und Geotex-
tilien wird in weiterführenden Beiträge eingegangen. 

Das Deckwerk ist gegen die regelmäßig auftretenden Einwirkungen zu bemessen. Dies 
sind insbesondere die hydraulischen Einwirkungen aus dem Schiffsverkehr entspre-
chend dem GBB [BAW 2004]. 

Deckwerke aus Beton oder Betonelementen sowie Asphaltbauweisen haben sich aus 
wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund hohen Unterhaltungsaufwandes oder wegen 
schwieriger Reparatur nicht großflächig durchgesetzt. 

Eine Sonderstellung nehmen technisch-biologische Bauweisen ein, bei denen der Be-
wuchs als bewehrendes Element wirkt. Diese sind i. d. R. nur an Fließgewässern mit 
ausreichendem Wasserquerschnitt oder an Seenstrecken verwendbar. Auf diese Son-
derbauweise wird im weiteren nicht näher eingegangen. 

Die Bauweise für ein Deckwerk wird zunächst anhand der hydraulischen Einwirkung un-
ter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte festgelegt. In Bereichen der Wasserstra-
ße, in denen viel manövriert oder stark beschleunigt wird (Liegestellen, Vorhäfen, 
Schleusenausfahrten) sind lose Wasserbausteine i. d. R. nicht lagestabil. Hier sind ge-
bundene Deckwerke, i. d. R.  Wasserbausteine mit Teilverklammerung, erforderlich. 
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Ein weiteres Entscheidungskriterium zur Auswahl der Bauweise ist die Wirtschaftlich-
keit. Diese kann nach der Barwertmethode beurteilt werden. Hierbei werden unter Be-
rücksichtigung der Investitionskosten, der Lebensdauer und des jährlichen Unterhal-
tungsaufwandes die aufgezinsten Kosten eines Deckwerks zum Zeitpunkt der Erstellung 
berechnet. Als Grundlage kann von einer Lebensdauer ausreichend bemessener loser 
Deckwerke von 30 bis 40 Jahren ausgegangen werden. Der Unterhaltungsaufwand sol-
cher Deckwerke kann über diese Lebensdauer zu 0,05 €/m²xa grob abgeschätzt wer-
den, wobei in den ersten 25 Jahren kaum Unterhaltung erforderlich ist. Verklammerte 
Deckwerke erfordern keine wesentliche Unterhaltung, wenn sie in ausreichender Quali-
tät hergestellt werden. Ansonsten sind Schäden im verklammerten Deckwerk häufig 
schwieriger als im losen Deckwerk zu beseitigen. 

Für die Planung, Bauausführung und Unterhaltung von Deckwerken stehen eine Viel-
zahl von Merkblättern, Richtlinien, vertraglichen Regelwerken und Normen zur Verfü-
gung, auf die in anderen Beiträgen näher eingegangen wird. Das zentrale „Merkblatt 
Anwendung von Regelbauweisen für Böschungs- und Sohlensicherungen an Wasser-
straßen, MAR“ [BAW 1993] wird derzeit überarbeitet. 

 

Literatur: 

BAW, 2004 „Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen an 
Binnenwasserstraßen“ 

BAW, 1993 „Merkblatt Anwendung von Regelbauweisen für Böschungs- und Sohlensi-
cherungen an Wasserstraßen, MAR“ 
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Neue Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Böschungs- 
und Sohlensicherungen, ZTV-W LB 210 

 
BDir Buchholz, Wasser- und Schifffahrtsamt Minden 

 
Die ZTV-W LB 210 behandelt einen bunten Strauß von Stoffen und Bauteilen: Reisig, Holz, 
Wasserbausteine, Pflastersteine, Kiese, Ton, Lehm, Beton, Bitumen bis hin zu Geotextilien.  
 
Die ZTV-W LB 210 gilt als Zusätzliche Technische Vertragsbedingung vor den Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen DIN 18310 – Sicherungsarbeiten an Gewässern, Dei-
chen und Küstendünen – in der überarbeiteten Fassung aus dem Jahre 2000.  
 
Seit der EU-Notifizierung der ZTV-W LB 210 Ausgabe 2000 im Oktober 1999 wurden von 
Europäischen Normenorganisationen eine Vielzahl Harmonisierter Normen in nationale 
Normen umgesetzt. Dies ist der wesentliche Grund für die erneute Überarbeitung der     
ZTV-W LB 210. 
 
Auf Einzelheiten der Umstellung auf die Europäische Normung wird in den Folgeverträgen 
eingegangen. Neben der Umstellung auf die EU-Normung wurden bei der Überarbeitung der 
ZTV-W LB 210 unter anderem folgende grundsätzlichen Änderungen/Ergänzungen vorge-
nommen: 
 
Die ZTV-W LB 210 wird entsprechend der DIN 18310 gegliedert. Die Qualitätssicherung, die 
in der alten ZTV in einem gesonderten Abschnitt (Abschn. 4 – Prüfungen -) erfasst war, wird 
in der Neufassung jeweils in die Abschnitte 3 – Stoffe, Bauteile – und 4 – Ausführung – in-
tegriert. Ergänzend werden in einem neuen Abschn. 4 Aussagen zu Nebenleistungen und in 
einem neuen Abschn. 5 Aussagen zur Abrechnung gemacht.  
 
Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen werden erst durch den Bauvertrag zwi-
schen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbart. Konsequenterweise werden deshalb alle 
Regelungen herausgenommen, die sich ausschließlich an den Entwurfsverfasser richten. 
Wesentliche Anforderungen an den Entwurf bzw. die Leistungsbeschreibung werden statt-
dessen in einem Beiblatt „Technische Ausschreibungshinweise“ gesammelt, das aber nicht 
Anlage zur ZTV ist. Es ist vorgesehen, diese „Technischen Ausschreibungshinweise“ in die 
Neufassung des StLK LB 210 einzuarbeiten. Für die Übergangszeit bis zum Erscheinen des 
neuen StLK wird das BMVBS dieses Beiblatt mit der Veröffentlichung der neuen ZTV-W LB 
210 bekannt machen.  
 
Als Übersicht über die Qualitätsanforderungen der Stoffe und Bauteile wird eine Tabelle bei-
gefügt. Diese Tabelle ist u.a. unterteilt in EU-harmonisierte Baustoffe und nicht EU-
harmonisierte Stoffe und Bauteile. Anforderungen, die vom Bieter mit der Angebotsabgabe 
vorzulegen sind, müssen dem Bieter an herausgehobener Stelle deutlich gemacht werden. 
Entsprechende Anforderungen in der ZTV sind im Vergabeverfahren nicht durchsetzbar und 
werden deshalb in der neuen ZTV vermieden.  
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In der ZTV werden auch zwischenzeitliche Neuentwicklungen von Stoffen und Bauteilen 
erfasst. Beispielsweise wurden besondere Abschnitte für Geosynthetische Dichtungsbahnen 
und Dauerplastisches Dichtungsmaterial eingeführt. 
 
Für die Neufassung der ZTV-W LB 210 wurde das Gelbdruckverfahren vom Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zwischenzeitlich abgeschlossen. 
Die Stellungnahmen wurden vom Arbeitskreis 10 im Einzelnen ausgewertet und in der Ar-
beitsgruppe „Standardleistungsbeschreibungen im Wasserbau“ abschließend diskutiert und 
bewertet. Mit der Endfassung (Weißdruck) wird das Notifizierungsverfahren bei der EU ein-
geleitet. Mit der Einführung der Neufassung der ZTV-W LB 210 Ausgabe 2006 ist nicht vor 
März 2007 zu rechnen. 
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Qualitätssicherung für Geotextilien und Wasserbausteine nach 
europäischer Normung 

Matthias Maisner, BAW 

 

Als Harmonisierungshilfe für den europäischen Binnenmarkt wurde 1988 die sog. Baupro-
duktenrichtlinie (BPR) verabschiedet. In Deutschland wird die BPR durch das Bauproduk-
tengesetz (BPG) in nationales Recht umgesetzt.  

Auf der Grundlage der Mandate der europäischen Kommission werden vom Europäischen 
Normungsinstitut CEN in verschiedenen Ausschüssen (TC's) Normen für Bauprodukte erar-
beitet. In Deutschland werden diese Ausschüsse national beim DIN gespiegelt. Mit dem 
Mandat werden auch die Anwendungsbereiche sowie die Funktions- und Leistungsmerkma-
le festgelegt.  

Von CEN werden zunächst Normentwürfe für Werkstoffanforderungen und Prüfverfahren 
erstellt. Auf nationaler Ebene müssen die CEN-Mitglieder über die Normentwürfe beraten. 
Dann erfolgt eine Schlussabstimmung auf CEN-Ebene. 

Nach der BPR gibt es acht Systemvarianten für die Konformitätsbescheinigung. Mit den  
Mandaten der Kommission wurden bisher sechs Systeme gewählt. Für Wasserbausteine 
und Geotextilien wurden die Systeme 2+ und 4 festgelegt. Nach TLG 2003 und der TLW 
2003 ist im Bereich der WSV eine Konformitätserklärung nach dem System 2+, Anwendun-
gen mit hohen Sicherheitsanforderungen, erforderlich.  

Der Hersteller muss für das System 2+ eine Erstprüfung und eine Werkseigene Produktion-
skontrolle (WPK) durchführen. Von einer anerkannten Stelle (notified body) muss eine Erst-
inspektion des Betriebes und der WPK durchgeführt. Für die Konformitätserklärung des Her-
stellers ist eine zertifizierte WPK erforderlich. Die WPK wird von der anerkannten Stelle lau-
fend überwacht und ist in dem System 2+ eine Schlüsselfunktion für die QS des Herstellers. 
Es werden aber keine Prüfungen im physikalischen Sinne von der anerkannten Stelle 
durchgeführt. Dem Verwender der Bauprodukte verbleibt zum Erzeugen von Vertrauen in 
die Erfüllung der Qualitätsanforderungen nur die Durchführung von Kontrollprüfungen. 

Von den europäischen Normungsausschüssen bei CEN werden die Prüfhäufigkeiten der 
WPK im normativen Anhang der Produktnorm festgelegt. 

Die CE-Kennzeichnung der Bauprodukte gilt als Nachweis  der Verwendbarkeit. Aus der CE-
Kennzeichnung ist die Identifizierungsnummer der zugelassenen Stelle ersichtlich. Im Inter-
net können die Adressen der anerkannten Stellen bei Nando-CPD unter www.ec.europa.eu 
recherchiert werden. 

Nach dem Bauproduktengesetz werden Zertifizierungsstellen vom DIBT anerkannt. Werden 
Aufgaben der bundeseigenen Verwaltung berührt, so muss das zuständige Bundesministe-
rium angehört werden. Für Wasserbausteinen und Geotextilien im Bereich der WSV wird 
diese Aufgabe von der BAW wahrgenommen. 

Mit der Einführung der europäischen Normung ist auch eine Anpassung der WSV eigenen 
Vertrags- und Lieferbedingungen an die europäischen Sprachregelungen erforderlich. So 
wird beispielsweise der Begriff "Kornfilter" durch "Filter aus Gesteinskörnungen" ersetzt. 
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Umsetzung der Qualitätssicherung für Geotextilien in  
Planung, Ausschreibung und Ausführung 

Dr.-Ing. Tilman Holfelder, BAW 

Einleitung 
Geotextilien werden an Wasserstraßen in der Regel zwischen der Deckschicht aus Wasser-
bausteinen und dem darunter anstehenden Baugrund bzw. einer Ausgleichs- oder Dich-
tungsschicht angewendet. Sie erfüllen dabei entweder die Funktion des Filterns, wenn ein 
maßgebender Kornanteil der feinkörnigeren Lage bei den zu erwartenden Porenwasser-
strömungen nicht von der grobkörnigeren Lage zurückgehalten werden kann. Die Notwen-
digkeit eines geotextilen Filters kann nach MAG anhand des Filterkriterium nach 
Cistin/Ziems überprüft werden. Soll lediglich eine Durchmischung bzw. Durchdringung von 
zwei Lagen sehr unterschiedlicher Korngrößen verhindert werden, wie dies z.B. bei einem 
Einbau über einer Tondichtung der Fall ist, so erfüllt das Geotextil lediglich die Funktion ei-
ner Trennlage.  

Anforderungen an Geotextilien 
Die Anforderungen an Geotextilien sind abhängig von der Funktion, die sie erfüllen sollen 
und den Einbaubedingungen. Für eine Filterfunktion müssen sie einerseits einen Boden-
rückhalt der feinstkörnigsten, nichtbindigen angrenzenden Bodenart unter den gegebenen 
hydraulischen Bedingungen sicherstellen. Andererseits darf die Wasserdurchlässigkeit des 
Geotextils auch bei möglichen Bodeneinlagerungen nicht geringer als die der durchlässigs-
ten Bereiche der angrenzenden Bodenarten sein. Diese beiden Anforderungen widerspre-
chen sich grundsätzlich und in Abhängigkeit von den hydraulischen Randbedingungen ist 
das Geotextil verstärkt an der Ersten oder der Zweiten Anforderung zu bemessen, ohne die 
jeweils andere Anforderung zu missachten. Ist lediglich eine Trennfunktion gefordert, so ist 
nur durch Wahl einer maximal zulässigen charakteristischen Öffnungsweite ein sicherer Bo-
denrückhalt zu gewährleisten.  
Unabhängig von der Funktion müssen Geotextilien den mechanischen Beanspruchungen 
während der Bauausführung und durch den späteren Betrieb widerstehen können. Dies ist 
i.d.R. zum Einen ein ausreichender Widerstand gegen das Beschütten mit Wasserbaustei-
nen (Durchschlagwiderstand), oder ein ausreichender Abriebwiderstand, sofern mit starken 
Abriebbelastungen zu rechnen ist. Zum Anderen muss die Zugfestigkeit des Geotextil und 
der hergestellten Nähte ausreichend groß sein.  

Qualitätssicherung und Prüfumfang 
Für die Planung und Bemessung von Geotextilien gelten die Ausführung des MAG, die ent-
sprechenden Prüfungen sind in den RPG beschrieben. Geotextilien, die in Deckwerken an 
Wasserstraßen eingebaut werden sollen, sind nach den „Technischen Lieferbedingungen für 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte an Wasserstraßen (TLG)“ zu liefern. Grund-
sätzlich müssen sie danach CE konform nach dem System 2+ gemäß DIN 13253 sein. Erst 
wenn in der Ausschreibung als „Eigenschaften für besondere Einsatzbedingungen (S)“ nach 
TLG Abschnitt 3.4 Anforderungen an die mechanische und hydraulische Filterwirksamkeit, 
ein Durchschlagwiderstand für Wasserbausteine oder eine Abriebbeständigkeit gefordert 
sind, ist eine Grundprüfung der BAW erforderlich. Diese enthält neben den Prüfungen der 
DIN 13253 zusätzlich die entsprechenden Prüfungen nach RPG. Ein grundgeprüftes Geo-
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textil ist dementsprechend meist besser für die spezifischen Anforderungen an der Wasser-
straße geeignet. 
Während der Bauausführung können vom Auftraggeber Proben für Kontrollprüfungen ent-
nommen, und der BAW zur Prüfung geschickt werden. Die entsprechenden Anforderungen 
an die Proben und die Entnahmeintervalle sind in den TLG geregelt, weitere Anforderungen 
sowie eine Vorlage für ein Entnahmeprotokoll werden von der BAW bei Beauftragung der 
Kontrollprüfungen zur Verfügung gestellt. Ob Proben entnommen werden, ist dem Auftrag-
geber überlassen. Dieser sollte jedoch bedenken, dass nach dem  System 2+ die Geotexti-
lien lediglich durch die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) geprüft werden. Diese ist 
unabhängig von dem aktuellen Projekt und berücksichtigt nicht die zusätzlichen Anforderun-
gen der BAW. 

Hinweise zur Planung und Ausschreibung 
Die Bemessung von Geotextilien sollte nach MAG basierend auf den Kenntnissen über den 
anstehenden Baugrund erfolgen. In der Ausschreibung ist dann die Lieferung der Geotexti-
lien nach TLG zu fordern. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Beschreibung der Anforde-
rungen an das Geotextil entweder über die Definition eines Bodentyp-Bereiches nach TLG 
erfolgt, wobei der feinkörnigere Bodentyp für die Anforderungen an die mechanische Filter-
wirksamkeit und der grobkörnigere Boden für die Anforderungen an die hydraulische Filter-
wirksamkeit herangezogen wird. Bezüglich der Materialanforderungen an die Robustheit und 
Festigkeit kann auf die entsprechenden Deckschichtbauweisen verwiesen werden, oder es 
können explizite Anforderungen gestellt werden. Wird bei der Ausschreibung darauf verzich-
tet, so kann der Auftragnehmer Geotextilien einbauen, die keine Grundprüfung der BAW 
haben und lediglich CE konform nach DIN 13253 sind.  

Hinweise zur Ausführung 
Nach ZTV-W muss die Verlegung von Geotextilien faltenfrei erfolgen. Kann dies durch das 
Einbauverfahren nicht gewährleistet werden, so sind zur Kontrolle Taucher vorzusehen. 
Werden die Geotextilbahnen mit Überlappungen hergestellt, so ist sogar ein permanenter 
Taucherreinsatz zur Überprüfung der Überlappungsstreifen auf Steinfreiheit und vollflächi-
ges Aufliegen unmittelbar vor dem Verlegen der Nachbarbahn erforderlich.  
Bei der Kontrolle von im Nassen hergestellten Deckwerken konnten immer wieder 
Schlammwülste unter dem freiliegenden Geotextil am Böschungsfuß entdeckt werden. Die-
se entstehen durch ein Beschütten der auf einer dünnen aufgeweichten Bodenschicht lie-
genden Geotextilbahn durch Wasserbausteine von oben nach unten. Der Schlamm wird von 
den Wasserbausteinen hierbei nach unten gedrückt. Das Beschütten der Geotextilien muss 
nach ZTV-W an Böschungen von unten nach oben erfolgen, d.h. beim Einsatz eines  Ver-
klappgerüstes müssten sich die böschungsnahen Lamellen erst nach den Lamellen in Ka-
nalmitte öffnen.  
Für weitergehende Hinweise sei auf das MAG und die TLG verwiesen. Beide Regelwerke 
werden jedoch im nächsten Jahr grundlegend überarbeitet, und an die neue Normensituati-
on angepasst. Dies betrifft auch die Definition der erforderlichen Fallenergien für den Durch-
schlagtest für Deckschichten aus Wasserbausteinen nach den neuen Normen. Die leichten 
Gewichtsklassen lassen ein Überkorn von bis zu 100% der oberen Klassengrenze zu, d.h. 
ein Stein der Klasse LMB5/40 könnte bis zu 80 kg schwer sein. Dies ist bei der Prüfung der 
Geotextilien auf die beim Einbau zu erwartenden Belastungen zu berücksichtigen.  
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Zur Anwendung der TLW 2003 und der DIN EN 13383 für 
Wasserbausteine 

Dr.-Ing. Jan Kayser, BAW 
  

Wasserbausteine sind das wesentliche Element für Deckwerke als Sicherung von Böschun-
gen und Sohlen an Wasserstraßen. Die physikalischen, geometrischen und ggf. chemischen 
Eigenschaften der Wasserbausteine müssen dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst 
sein. Hierbei sind sowohl die Sicherheit der Wasserstraße als auch die Wirtschaftlichkeit, die 
sich im Aufwand für Herstellung und Unterhaltung niederschlägt, zu betrachten.  

Grundlage für die Auswahl von Wasserbausteinen sind die einschlägigen Regelwerke. In 
diesen Regelwerken haben sich Mitte 2004 einige Neuerungen ergeben. Ursächlich hierfür 
sind die Anpassung an die Europäische Normung und die neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zur Bemessung von Wasserbausteinen. 

Seit 2002 gilt die europäische Norm DIN EN 13383 „Wasserbausteine“ [DIN, 2002]. Sie be-
steht aus den 2 Teilen „Teil 1: Anforderungen“ von August 2002 und „Teil 2: Prüfverfahren“ 
von Juli 2002. Hiermit sind erstmals in Deutschland die Anforderungen an Wasserbausteine 
normativ geregelt. Die DIN EN 13383 ist als deutsche Norm anzuwenden und dementspre-
chend auch in den deutschen Regelwerken zu berücksichtigen. Als wesentlicher Schritt 
hierzu wurden die TECHNISCHEN LIEFERBEDINGUNGEN WASSERBAUSTEINE überarbeitet und 
zum April 2004 als „TLW 2003“ in der WSV eingeführt. Sie ersetzt die Ausgabe „TLW 1997“. 

Als wesentliche Änderung gegenüber den früheren Regelungen der TLW 1997 wurden mit 
den neuen Regelwerken auch neue Größen- und Gewichtsklassen eingeführt.  Nachfolgend 
werden die ersten Erfahrungen mit den Größenklassen wiedergegeben und darauf aufbau-
end Empfehlungen für deren Anwendung gegeben.  

Für die Ausschreibung von Wasserbausteinen galt bis zum April 2004 (Einführung der TLW 
2003) in Deutschland die Klassifizierung der TLW 1997. Das Klassifizierungsmerkmal der 
TLW 1997 ist die größte Steinlänge, die europäisch mit L, nachfolgend als DTLW97 (Steinlän-
ge nach TLW 1997) bezeichnet wird. DTLW97 wird über Ausmessen des Wasserbausteins 
über die größte Steinlänge (größte Diagonale durch den Stein) ermittelt. Anhand des DTLW97  
wurden in der TLW 1997 die Steinklassen festgelegt. Es war jeweils ein Unterkorn von 15 % 
und ein Überkorn von 10 % zugelassen. Die maximale Steingröße durfte das 1,3-fache der 
oberen Klassengrenze nicht überschreiten. Für diese seit langen Jahren existierenden Klas-
sen 0 bis V liegen umfangreiche Erfahrungen für die verschiedenen Einsatzgebiete an den 
Wasserstraßen vor. 

Mit Erscheinen der neuen DIN EN 13383 wurde es erforderlich, die Technischen Lieferbe-
dingungen für Wasserbausteine TLW anzupassen. Die bedeutendste Änderung war dabei in 
der Definition der Steinklassen vorzunehmen. Die DIN EN 13383 beinhaltet die 3 verschie-
denen Grundklassen 

• Größenklassen CP (Coarse Particles), 
• leichte Gewichtsklassen LM (Light Mass), 
• schwere Gewichtsklassen HM (Heavy Mass). 

die in jeweils 5 Unterklassen weiter differenziert werden. 

Die Größenklassen werden über den Durchgang durch ein Quadratlochsieb definiert, d. h. 
über den Durchmesser D. Entsprechend den Klassengrenzen werden die Korngrößenklas-
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sen als CPx/y bezeichnet, mit x als unterer und y als oberer Klassengrenze jeweils in mm. 
Die Gewichtsklassen LM und HM sind über die Masse der Einzelsteine definiert. Sie werden 
weiter unterschieden in Klassen mit einem vorgegebenen Wertebereich für das mittlere 
Steingewicht (Klassen A: LMA und HMA) und ohne diesbezügliche Vorgaben (Klassen LMB 
und HMB). In die TLW 2003 wurden die B-Klassen aufgenommen. Für Deckschichten rele-
vant sind die Klassen LMBB5/40 und LMB10/60, seltener LMB40/200. 

Um einen möglichst reibungslosen Übergang von der alten auf die neuen Klassifikationen zu 
erhalten, wurden Messungen und, auf der Basis von Erfahrungswerten, Umrechnungen 
durchgeführt. Im Ergebnis können wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt die neuen 
und alten Steinklassen gegenübergestellt werden. Die auf der Grundlage der langjährigen 
Erfahrungen mit den alten Steinklassen erhaltende Sicherheitsniveau bleibt hierbei erhalten. 
Abhängig von der Steindichte und der Gesteinsart im Einzelfall können auch Abweichungen 
von diesen Umrechnungen auftreten. 

TLW 1997 (alt) TLW 2003 (neu) 

Klasse II CP90/250

Klasse III LMB5/40

Klasse IV LMB B10/60  

Für die Herstellung verklammerter Deckwerke muß der Porenraum optimiert sein. In der 
Vergangenheit hat sich für die Verklammerung eine „grobe“ Steinklasse II, ggf. auch eine 
Mischklasse II/III, nach alter TLW 1997 bewährt. Dementsprechend sollte für verklammerte 
Deckwerke zukünftig die Klasse CP90/250 oder eine “leichte“ Klasse LMB5/40 gewählt werden. 

Zeitgleich zur neuen TLW sind mit den „Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und 
Sohlensicherungen an Binnenwasserstraßen, GBB“ [BAW, 2004]  erstmals Bemessungsre-
geln für Deckschichten mit Wasserbausteinen erschienen. Das Ergebnis der Bemessung ist 
u. a. ein Mindestwert für die Größe bzw. das Gewicht eines Einzelsteines (D50 bzw. G50). Um 
die Einhaltung dieses Bemessungswerts sicherzustellen, muss der entsprechenden Wert in 
einer Ausschreibung explizit fordert werden, die Angabe einer Steinklasse allein reicht nicht 
aus. Im Rahmen von Bauvergaben werden alternativ zum Amtsentwurf häufig geänderte – i. 
d. R. höhere - Gesteinsdichten ρs angeboten. Die Bewertung der technischen Gleichwertig-
keit bei geänderter Dichte ist u. a. unter dem Gesichtspunkt der Lagestabilität des Einzel-
steins durch die Nachweise entsprechend dem GBB [BAW 2004] durchzuführen. 

Weiter Hinweise zur Anwendung der neuen Normen enthalten [Abromeit 2004] und [Kayser, 
2006] 

Literatur: 

DIN 2002: DIN EN 13383 Wasserbausteine, Teil1: Anforderungen, August 2002, Teil2: Prüf-
verfahren, Juli 2002 

BMVBS, 2004 Technische Lieferbedingung Wasserbausteine TLW 2003 

H.-U. Abromeit, 2004: BAW-Brief „Anpassung der Technischen Lieferbedingungen Wasser-
bausteine an die neue DIN EN 13383 – Wasserbausteine“,  

BAW 2004: „Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen an Bin-
nenwasserstraßen“, Mitteilung Nr. 87 der BAW, Karlsruhe,  

Kayser, 2006: Zur Handhabung der neuen Norm DIN EN 13383 für Wasserbausteine und 
deren Umsetzung in einer Steinbemessung, Binnenschifffahrt 1/2006 
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Erfahrungsbericht zur Herstellung loser Deckwerke in Schifffahrts-
kanälen am Beispiel der leer gelaufenen Haltung am DEK 

LBDir Bartnick, WNA Datteln 

BR Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein – BMVBS 

 

Einleitung 

Die Böschungs- und Sohlensicherung von Wasserstraßen ist eine der wesentlichen Aufga-
ben des Verkehrswasserbaus. Dabei wurde von der WSV stets das Ziel verfolgt, ein für die 
jeweiligen Erfordernisse standsicheres Deckwerk herzustellen, welches unter Berücksichti-
gung der Bau- und Unterhaltungskosten auch der Wirtschaftlichkeit gerecht wird. Im Bereich 
der WSD West wird diesbezüglich im Rahmen des Unterhaltungskonzeptes an Kanälen ü-
berwiegend loses Schüttsteindeckwerk als wirtschaftlichste Standardbauweise verwendet.  

Am 11.10.2005 kam es am Dortmund-Ems-Kanal im Bereich der Kanalüberführung Lippe zu 
einem Schadensfall, der zum leer laufen der Haltung zwischen den Sicherheitstoren Datteln 
(DEK-km 21,70) und Schlieker (DEK-km 29,385) führte. Hieraus ergab sich die Gelegenheit, 
ein unter Wasser eingebautes, loses Deckwerk hinsichtlich der Einbauqualität und der Lage-
stabilität zu begutachten. 
 

Ausbau der DEK-Südstrecke, Lose 2c,3,4 
Seit Anfang der 90er Jahre wird der Dortmund-Ems-Kanal zwischen Datteln und Bergeshö-
vede für Großmotorgüterschiffe und Schubverbände (Wasserstraßenklasse Vb) ausgebaut. 
Ein Teilabschnitt des Ausbaus betrifft die seit den 30er Jahren bestehende „Neue Fahrt Ol-
fen“, bezeichnet als Lose 2c,3,4, von DEK-km 22,23 bis 30,23. Hier wird seit 2002 der Quer-
schnitt auf das erforderliche Regelprofil (überwiegend Trapezprofil mit 55 m Wasserspiegel-
breite) erweitert.  Der Streckenabschnitt befindet sich überwiegend (Lose 2c und 4) in einer 
hohen Dammlage. Als Aufbau wurde daher in diesen Bereichen eine 30 cm Tonschicht mit 
aufliegendem Geotextil und Schüttsteinen der Klasse III (60 cm) mit einer Rohdichte von 2,6 
kg/dm³ nach MAR gewählt.  
Die unter laufender Schifffahrt durchgeführten Maßnahmen sind bis auf geringe Anschluss-
bereiche an den Querbauwerken (Durchlass B236, Westseite KÜ Lippe) fertiggestellt. Der 
gesamte Ausbauabschnitt wurde bis zur endgültigen Fertigstellung im nächsten Jahr noch 
nicht abgenommen. 
 

Zustand des Deckwerkes  
Bei der Begutachtung in Zusammenarbeit mit der BAW konnten im Trockenen Einbaumän-
gel dokumentiert werden, die durch Peilung nicht erkannt werden können. 
Vor allem am Böschungsfuß wurden regelmäßig zerrissene Geotextile oder Schlammblasen 
festgestellt. Das Geotextil scheint im Knickbereich (Übergang Böschung/Sohle) im Wechsel 
unter Spannung zu stehen oder Falten zu bilden. Durch die Schlammablagerungen der lau-
fenden Schifffahrt führen diese Spannungen und Falten augenscheinlich in Verbindung mit 
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der Steinschüttung zu lokalen Schlammblasen oder Rissen im Geotextil . Es ist aber auch 
nicht auszuschließen, dass beim Nachprofilieren des Deckwerkes das Geotextil vereinzelt 
im Bereich der Schlammblasen zerrissen wurde.  
Des weiteren wurden im Einzelfall Lageungenauigkeiten des Geotextils (extreme Faltenbil-
dung oder Fehlstellen) vorgefunden. Hiervon waren vor allem temporär freiliegende Berei-
che betroffen.  
Im Kanalbett konnten auch häufig regelmäßige Verdrückungen durch Stelzenfüße erkannt 
werden.  Unterhalb des von Land profilierten Deckwerksbereiches waren darüber hinaus 
wellenförmige Raster sichtbar, die auf Schüttfelder des Schüttgerüstes rückschließen las-
sen.  
 
Lagestabilität 
Insgesamt wurden nur wenige Schadstellen ermittelt, die im Zusammenhang mit der Belas-
tung aus Schraubenstrahl oder Bugstrahlruder stehen können. Sie traten überwiegend im 
Bereich temporärer Engstellen  auf. Da diese Engstellen nur in Verbindung mit den Bau-
maßnahmen existieren und somit keine Verklammerung des Einwirkungsbereiches gemäß 
den Empfehlungen der MAR für Liegestellen erfolgte, handelt es sich hierbei um ein tempo-
räres Schadensbild.  
Gegenüber den vor genannten Schadensbildern tritt der Schadensfall „Schraubenstrahl“ 
damit in vernachlässigbar kleiner Anzahl auf. Er kann mit geringem Unterhaltungsaufwand 
beseitigt werden.  
 
Einflüsse aus Wellenschlag wurden nicht festgestellt. Der von Land profilierte Bereich des 
Deckwerks, vor allem in der Wasserwechselzone, wurde im hervorragenden Zustand vorge-
funden. 
  
Bewertung des Deckwerkes 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich folgende Schlussfolgerungen herleiten: 
Aufgrund der vorgefundenen Mängel muss die Einbautechnik des Geotextils unter Wasser 
auf den Prüfstand. Hierbei ist besonders auf die Sicherung von freien Enden und den Über-
gangsbereichen zwischen Böschung und Sohle einzugehen. Darüber hinaus zeigen die Er-
gebnisse, dass es zur Minimierung von Mängeln einer Überwachung durch qualifizierte Tau-
cher mit bautechnischen Erfahrungen bedarf, da ansonsten die Qualitätssicherung der Bau-
überwachung nicht sichergestellt werden kann.  Des weiteren ist der Einsatz von Stelzen zu 
minimieren und bei zu geringer Lastabtragung zu untersagen. Das Eindrücken der Stelzen 
ist im Einzelfall zu überprüfen.  
 
Der qualitative und wirtschaftliche Einsatz eines losen Deckwerks unter Beachtung der MAR 
und der neuen GBB wurde indes bestätigt.   
 
Weiterverfolgung 
Alle gefundenen Mängel und Fehlstellen wurden im Zeitraum der leergelaufenen Haltung 
beseitigt. Damit kann als Ausgangswert ein optimal eingebautes Deckwerk angenommen 
werden. In Zusammenarbeit mit der BAW wird über die nächsten Jahre ein Monitorring mit 
regelmäßigen Peilungen angestrebt, um das weitere Verhalten des Deckwerkes zu doku-
mentieren. 
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Umsetzung der Qualitätssicherung für Wasserbausteine in Pla-
nung, Ausschreibung und Ausführung 

Matthias Maisner, BAW 

 
Mit der Einführung der DIN EN 13383 wird auch das bestehende System der Gütesicherung 
der TLW 1997, bestehend aus Eigen- und Fremdüberwachung, hinfällig. Für Wasserbau-
steine wird zukünftig das Verfahren der EU-Konformitätserklärung  nach System 2+ mit der 
TLW 2003 vereinbart.  
 
Mit der Umstellung auf die europäische Normung werden auch neue Begriffe für die Quali-
tätssicherung eingebracht. Mit der DIN 18200, Ausgabe 1986, wurde noch ein Verfahren für 
die Güteüberwachung beschrieben. Nach der Umsetzung der europäischen Bauprodukten-
richtlinie (BPR) wurde die DIN 18200 im Mai 2000 an europäische Sprachregelungen und 
Begriffe angepasst.  
 
Der Bergriff Qualitätssicherung (QS) ist in der DIN EN ISO 9000 definiert. Danach ist die QS 
auf das Erzeugen von Vertrauen in die Erfüllung der Qualitätsanforderungen ausgerichtet.  
 
Mit der CE-Kennzeichnung macht der Hersteller Angaben zu den Eigenschaften der Was-
serbausteine. Es muss zu ersehen sein, dass das Produkt der DIN EN 13383 entspricht.  
 
In Anbetracht der in der Vergangenheit bei Bauvorhaben der WSV festgestellten Qualitäts-
probleme sollte die CE-Kennzeichnung aber nicht als “Garant“ für mangelfreie Lieferungen 
angesehen werden. Vereinzelt wurde beispielsweise festgestellt, dass Zertifikate für noch 
nicht produzierte Gewichtsklassen erstellt wurden. Daher enthält die auf der DIN EN 13383 
basierende TLW 2003 Abschnitte zu Regelungen für “Kontrollprüfungen des Auftraggebers“ 
und “Maßnahmen bei Mängeln“.  
 
Um ein mit dem bisherigen System der TLW 1997 vergleichbares Qualitätsniveau sicherzu-
stellen, muss der Auftraggeber WSV zukünftig bei Maßnahmen gemäß TLW bzw. ZTV-W LB 
210 vermehrt vertrags- bzw. objektbezogene Kontrollprüfungen beauftragen. Der zu erwar-
tende, im Vergleich zur bisherigen Situation wesentlich höhere Bedarf an Kontrollprüfungen 
kann aus Kapazitätsgründen nicht alleine von der BAW bewältigt werden.  
 
Der Qualität externer Kontrollprüfstellen ist angesichts ihrer Bedeutung für das Erreichen 
des angestrebten Qualitätsniveaus besondere Beachtung zu schenken. Aus diesen Gründen 
ist eine Anerkennung von externen Prüfstellen für die Durchführung von Kontrollprüfungen 
erforderlich. Von der BAW wurde daher eine Richtlinie für die Anerkennung von Prüfstellen 
für Wasserbausteine (RAP Waba) vorgeschlagen. 
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Die Anerkennung von Prüfstellen nach RAP Waba für die Durchführung von Kontrollprüfun-
gen an Wasserbausteinen gemäß TLW bzw. ZTV-W LB 210 sollte durch die  Bundesanstalt 
für Wasserbau in Karlsruhe erfolgen. 
 
In Anlehnung an die Forderungen der DIN EN 13383-1 soll sich die Häufigkeit der Kontroll-
prüfung an den Mindesthäufigkeiten der werkseigenen Produktionskontrolle orientieren.  
 
In jüngerer Zeit wurde bei Projekten mit Wasserbausteinen aus Elektroofenschlacke (EOS) 
festgestellt, dass die Anforderungen nach den TLW 1997 und 2003 nicht erfüllt wurden. 
Probleme zeigten sich insbesondere bei der alten Größenklasse III und der leichten Ge-
wichtsklasse LMB B10/60. Makroskopisch fanden sich Fremdstoffe wie Stahlschrott. Mikrosko-
pisch finden sich teilweise große Porenräume und Stahl als Gefügebestandteil. Bei Druck-
festigkeitsprüfungen wurde teilweise ein deutliches Unterschreiten der Anforderungen fest-
gestellt. Daher sollte die grundsätzliche Eignung dieser Schlackensteine hinterfragt werden. 
 
Bei Zweifeln an der Qualität der gelieferten Wasserbausteine sollte die örtliche Bauüberwa-
chung jederzeit zusätzliche Prüfungen veranlassen. 



Herstellung verklammerter Deckwerke 

Dipl.-Ing. Justus Trentmann 

gewatech Grund- und Wasserbau GmbH & Co. KG, Osnabrück 
 

Zu Beginn des Ausbaus der künstlichen Wasserstraßen Ende der 60er Jahre mussten für 
den Unterwassereinbau Filter und Deckschichten entwickelt werden, die dem damals auf-
kommenden Verkehr mit Einzelmotorgüterschiffen gewachsen waren. Es stellte sich schon 
sehr früh heraus, das Kornfilter in Dicken von 30 cm und Deckschichten aus Steinen, die in 
etwa der heutigen Kl. II entsprechen, nicht standsicher waren. 

So wurde damals schon versucht, Deckschichten zu binden, einmal auf bituminöser Basis 
mit den Firmen Teerbau, Strabag und der deutschen Asphalt und auf zementgebundener 
Basis mit den Firmen Colcrete in Essen , der Fa. Colcrete in Rastede und Fa. Sibo in Osna-
brück.  

Durch die zunehmende Belastung der Deckwerke infolge des stärker werdenden Verkehrs 
und der dadurch bedingten größeren Beanspruchungen, besteht die Notwendigkeit ver-
klammerte Deckwerke zu bauen, auch wenn zur Zeit zum Teil aus wirtschaftlichen, ökologi-
schen und emotionalen Gründen der Bau loser Deckwerke häufiger angewendet wird. 

 
DEK Senden, verklammertes Deckwerk, 25 Jahre ohne Unterhalt 

Wie wirkt ein verklammertes Deckwerk? 

Durch die Verklammerung werden Brücken zwischen den Einzelsteinen hergestellt und eine 
dauerhafte Bindung der Schüttsteine miteinander bewirkt. 

Die hydraulische Beanspruchung wird dann nicht mehr durch einen einzelnen Stein, sondern 
durch dieses Verbundsystem aufgenommen. Die Steingröße und das Einzelgewicht sind 
dann nicht mehr maßgebend, wie dies bei einer losen Deckschicht ist. 
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Bei einem losen Deckwerk wird angenommen, dass die Lastabtragung über einen Einzel-
stein mittlerer Größe erfolgt. 

Was versteht man unter einer ordnungsgemäßen Verklammerung? 

Bei einer solchen Verklammerung müssen sämtliche Steine in der obersten Deckschicht 
gebunden werden, wobei entsprechend der Verklammerungsmenge der Mörtel bis in die 2. 
Lage durchlaufen muss. Der Verklammerungsmörtel darf dabei keineswegs flächig bis auf 
die Filterschicht durchlaufen, da sonst die Forderung nach ausreichender Durchlässigkeit 
der Deckschicht nicht erreicht wird.  

Zementgebundene Verklammerungsmaterialien eignen sich für den Über- und Unterwasser-
einbau, wobei für den Unterwassereinbau eine Entmischung unter Wasser ausgeschlossen 
werden muss.  

Voraussetzung für die Herstellung eines verklammerten Deckwerkes ist die Anordnung ei-
nes voll funktionsfähigen Filters (geotextiler Filter). Die Anordnung eines Geotextils als Filter 
ist zu bevorzugen, da im Fall von Fehlstellen in der Deckschicht der Erdkörper immer gegen 
Erosionen geschützt ist. Dies gilt insbesondere auf Tondichtungen. 

In jedem Fall muss vor Baubeginn nachgewiesen werden, dass die Steingröße, die Ver-
klammerungsmenge und ihre Verteilung im Deckschichtgerüst den Anforderungen ent-
spricht. 

Die Konsistenz, die Verklammerungsmenge des Verklammerungsmörtels und die Erosions-
festigkeit müssen auf den Porenraum des Deckschichtgerüstes und die Dicke der Deck-
schicht abgestimmt werden. 

Für den Unterwassereinbau gibt es folgende unterschiedliche Verfahren: 

• Das Palettenschiff 
• Der Unterwassereinbauwagen 
• Das Verblockungsgerät 

Voraussetzungen für die Herstellung eines verklammerten Deckwerkes sind: 

• Ebenflächigkeit des Deckwerkes 
• Saubere Wasserbausteine 
• Abstimmung der Verklammerungsmenge auf die Hohlraumstruktur der Deckschicht 
• Geeignetes Einbauverfahren 
• Sach- und Fachkunde der von der BAW zugelassenen Fachfirma 

Inzwischen ist wissenschaftlich anerkannt, dass verklammerte Deckwerke gegenüber Flora 
und Fauna folgende ökologische Vorteile haben: 

• Sofortige Lagestabilität 
• Sofortige Besiedlung 
• Geringer Wartungsaufwand 
• Schonung der Ressourcen 
• Sicherer Transportweg für die Schifffahrt 
Verklammerte Deckwerke sind allen zukünftigen Belastungen gewachsen und ökologisch 
wertvoll, da sie nicht dauernd nachgeschüttet werden müssen und deshalb der Lebensraum 
für die Fauna dauernd stabil vorhanden ist. 
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Qualitätssicherung für die Herstellung vergossener Deckwerke 
Dr.-Ing. Tilman Holfelder, BAW 

 
Einleitung 

Der Verguss von Deckwerken ist eine der Regelbauweisen und wird im Bereich der WSV 
eingesetzt, wenn es wirtschaftlich ist oder wenn die Lagestabilität der Wasserbausteine nicht 
ausreichend ist (Vorhäfen und Liegestellen). Das in den Zusätzliche Technische Vertrags-
bedingungen – Wasserbau (ZTV-W) für Böschungs- und Sohlensicherungen (Leistungsbe-
reich 210) verankerte Qualitätssicherungskonzept bildet die wesentliche Grundlage für eine 
Herstellung von vergossenen Deckwerken, die den hohen Beanspruchungen an den Was-
serstrassen genügen.  
 
Herstellung von vergossenen Deckwerken 

In der Regel erfolgt der Verguss heutzutage aus wirtschaftlichen Gründen mit zementge-
bundenem Vergussmörtel. Bei Einbau unter Wasser muß der zementgebundene Verguss-
mörtel einen hohen Widerstand gegen Erosion aufzuweisen. Dies kann einerseits durch die 
Zugabe von geeigneten Zusatzmitteln (Additiven) erreicht werden, andererseits kann der 
Mörtel auch durch Aufbereitung in einer Kolloidalmühle bei einer Hochgeschwindigkeits-
scheraktion (Kolloidalmörtel) diese Anforderung erfüllen.  
Der Verguss kann einerseits als Vollverguss ausgeführt werden, bei dem über die ganze 
Tiefe des Deckwerkes alle Hohlräume mit dichtem Vergussstoff ausgefüllt werden (z. B. als 
Hartdichtung oder als Kolkschutz bei sehr starker Belastung). Häufiger wird jedoch ein 
durchlässiges Deckwerk als Teilverguss ausgeführt, wobei ein Teil der Hohlräume mit dich-
tem Vergussstoff ausgefüllt wird und so die einzelnen Wasserbausteine miteinander fest 
verbunden („verklammert“) werden.  
Entscheidend für die Qualität eines Teilvergusses ist die Verteilung des Vergussstoffes über 
die Tiefe, welche nach ZTV-W LB 210 [4] vorgegeben ist. Ein gute Verteilung ermöglicht 
eine Verblockung der Wasserbausteine untereinander, so dass die losen Steine zu größeren 
lagestabilen Einheiten verbunden werden. Die Vergussstoffverteilung wird sowohl von der 
Fließfähigkeit des Vergussstoffes als auch von dem Herstellungsverfahren sowie der Grö-
ßenklasse, Abstufung und Lagerungsdichte der Wasserbausteine beeinflusst. In keiner Tiefe 
darf eine dichte Sperrschicht entstehen, vor allem nicht direkt auf der Filterschicht. Ansons-
ten baut sich darunter ein Porenwasserüberdruck auf. 
Der Verguss eines Deckwerks kann sowohl im Trockenen als auch unter Wasser von Hand 
oder mit Maschinen erfolgen. Für beide Herstellungsarten ist Fachwissen und Erfahrung mit 
den Verfahren unabdingbar. Der Teilverguss von Hand wird vorwiegend über Wasser und in 
der Wasserwechselzone sowie bei kleineren Baumaßnahmen auch unter Wasser angewen-
det. Bei Wassertiefen von mehr als 1m müssen nach MAV [2] die Vergussarbeiten bei gro-
ßen Vergussflächen maschinell ausgeführt werden. Der maschinelle Einbau hat den wesent-
lichen Vorteil, dass sich die pro m² eingebrachte Vergussstoffmenge regeln lässt und da-
durch eine gleichmäßigere Verteilung gewährleistet ist. Über eine Dokumentation der Ma-
schinenparameter lassen sich dann die eingebrachten Mengen kontrollieren. Der Verguss 
sollte grundsätzlich nicht mit einer herkömmlichen Betonpumpe sondern mit speziellen 
Pumpen erfolgen, welche die Förderung mit einer ausreichend geringen Pumprate ermögli-
chen. Die Fördermenge ist vor Baubeginn zu überprüfen.  
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Qualitätssicherung und Prüfumfang 

Um eine qualifizierte Ausführung der Vergussarbeiten zu ermöglichen sehen die ZTV-W im 
Leistungsbereich 210 ein mehrstufiges System von Prüfungen vor. Zunächst ist unabhängig 
von einer Baumaßnahme eine Grundprüfung durchzuführen. In einem 2. Schritt wird unter 
den jeweiligen Randbedingungen der Baumaßnahme vor der Bauausführung eine Eig-
nungsprüfung durchgeführt. In der dritten Stufe der Qualitätssicherung erfolgen während der 
Bauausführung Eigenüberwachungsprüfungen des Auftragnehmers und Kontrollprüfungen 
des Auftraggebers.  
Die Grundprüfung ist vom Auftragnehmer bei der BAW durchzuführen. Der Prüfumfang der 
Grundprüfung ist in der RPV geregelt. Das Einbauverfahren selbst ist ebenfalls Bestandteil 
der Grundprüfung. Eine erfolgreich bestandene Grundprüfung ist 5 Jahre gültig und kann auf 
Antrag verlängert werden. Der Nachweis der Grundprüfung sollte vom Auftragnehmer be-
reits mit Angebotsabgabe verlangt und der BAW zur Prüfung auf Vollständigkeit und Gültig-
keit vorgelegt werden. Die Grundprüfung weist die grundsätzliche Eignung eines Auftrag-
nehmers zur Herstellung eines vergossenen Deckwerks nach. Entscheidend für die Qualität 
der Vergussarbeiten ist die Durchführung einer Eignungsprüfung.  
Unter den spezifischen Randbedingungen der jeweiligen Baustelle entsprechen die Einbau-
bedingungen und Materialien i.d.R. nicht mehr vollständig denen der Grundprüfung (z.B. 
andere Zuschläge lokaler Herkunft, Wassertemperatur, Strömung, andere Wasserbausteine, 
Verguss in der Böschung). Durch die Eignungsprüfung werden die für die jeweilige Bau-
maßnahme tatsächlich erforderliche Vergussstoffmenge und weitere Einbauparameter ermit-
telt und als Richtwert festgeschrieben. Hierfür ist die Erstellung eines etwa 3m² großen Pro-
bekörpers erforderlich, der unter den Gegebenheiten der Baumaßnahme vergossen wird. 
Die Vergussstoffverteilung im Probekörper wird überprüft und muss den Anforderungen der 
ZTV-W entsprechen. Der sonstige Prüfumfang der Eignungsprüfung ist in der RPV geregelt 
und entspricht weitgehend dem Umfang der Grundprüfung.  
Die Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen werden während der Bauausführung 
durchgeführt. Der Prüfumfang ist in den ZTV-W geregelt. Wesentlich ist eine Kontrolle der 
Kontrolle der Einbaumenge pro m² durch Abstecken der Verklammerungsflächen und Do-
kumentation der Einbaumenge. Des weiteren sollte bei Verwendung von Lieferbeton ein 
Einbaulageplan mit Angabe der Lieferscheinnummern erstellt werden. Alle Protokolle sind 
dem Auftraggeber vorzulegen und ggf. zur Kontrolle an die BAW weiterzuleiten. 
 
Hinweise zur Ausschreibung 

In der Ausschreibung sollten Anforderungen an die Vergussstoffmenge, die Vergussstoffart, 
die Art des Einbauverfahrens (maschinell / Hand), sowie ggf. die Festigkeit formuliert sein. 
Für die Vergussstoffmenge sind ggf. Bedarfspositionen für Mehr- oder Mindermengen vor-
zusehen. Vor Auftragsvergabe soll das Prüfzeugnis über die von der BAW durchgeführte 
Grundprüfung vom Auftragnehmer vorgelegt werden. Die Anwendbarkeit der in der Grund-
prüfung geprüften Einbauverfahren und Materialien auf das konkrete Bauvorhaben soll von 
der BAW vor Auftragsvergabe geprüft werden. Etwa 6-8 Wochen vor Baudurchführung ist 
die Eignungsprüfung vorzunehmen, für die die BAW einzubeziehen ist. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Die Herstellung von teil- und vollvergossenen Deckwerken stellt hohe Anforderungen an die 
bauausführenden Firmen sowie die Bauüberwachung. Entstehen durch eine unqualifizierte 
Ausführung langfristig Schäden an teilvergossenen Deckwerken, so ist eine Sanierung auf-
wändig. Werden die für die Herstellung von vergossenen Deckwerken vorgesehenen Prü-
fungen eingehalten, ist eine Voraussetzung für ein qualitativ hochwertiges Deckwerk mit 
entsprechend geringem Unterhaltungsaufwand erfüllt. Ausführliche Hinweise zu Planung, 
Herstellung und den erforderlichen Prüfungen eines Vergusses sind im Merkblatt der BAW 
„Anwendung von hydraulisch- und bitumengebundenen Stoffen zum Verguss von Wasser-
bausteinen an Wasserstraßen (MAV)“ sowie in den „Richtlinien für die Prüfung von hydrau-
lisch- und bitumen-gebundenen Stoffen zum Verguss von Wasserbausteinen an Wasser-
straßen (RPV)“ enthalten. Weitere Informationen enthält der BAW- Brief 02/2005.  Die neuen 
europäischen Normen im Beton- und Asphaltwesen machen auch eine Überarbeitung der 
RPV erforderlich. Des weiteren befinden sich derzeit die ZTV-W LB 210 in der Überarbei-
tung. Anschließend wird das MAV überarbeitet und an die neue Normung angepasst.  
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